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Bekanntmachung über die Genehmigung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung 
Nr. 10/1/02 “Spreewaldhof Buchan” (OT Leipe) der Stadt Lübbenau/Spreewald

Aufgrund von § 233 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbin-
dung mit § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt
geändert durch Art. 4 Abs. 10 des Gesetzes vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 718) und § 81 der Brandenburgischen Bauordnung vom
16.07.2003 (GVBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2003 (GVBl. I S. 273) hat die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Lübbenau/Spreewald am 15.06.2005 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 10/1/02
“Spreewaldhof Buchan” (OT Leipe), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.
Am 15.09.2005 wurde der vorhabenbezogene  Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 4 BauGB von der höhe-
ren Verwaltungsbehörde (Az.: 80.1-mo) genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 10/1/02 “Spreewaldhof Buchan” (OT Leipe) tritt mit Bekannt-
machung der Genehmigung in Kraft.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die Begründung werden zu den Dienstzeiten im Rathaus Lübbenau/Spreewald, Kirch-
platz 1, SG Planung und Bauanträge (Zimmer C 2.36), 03222 Lübbenau/Spreewald für jedermann zur Einsicht bereitgehalten. Auf
Verlangen wird über den Inhalt der Satzung Auskunft gegeben.
Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden folgende Verletzungen von Vorschriften unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jah-
ren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-

ten,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-

ungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.

Lübbenau/Spreewald, 17.10.2005 
gez. Helmut Wenzel
Bürgermeister


